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Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 258-2023

Vorstossart: Interpellation

Richtlinienmotion: O

Geschaftsnummer: 2023.RRGR.348

Eingereicht am: 06.12.2023

Fraktionsvorstoss: Nein

Kommissionsvorstoss: Nein

Eingereicht von: Lerch (Langenthal, SVP) (Sprecher/in)

Riem (Iffwil, Die Mitte)
Miller (Langenthal, SP)
Aebi (Hellsau, SVP)
Rothenbihler (Lauperswil, Die Mitte)
Blatti (Oberwil i. S., EDU)
Haudenschild (Niederbipp, FDP)
Gerber (Hinterkappelen, GRUNE)
Schilt (Utzigen, SVP)

Weitere Unterschriften: 3

Dringlichkeit verlangt: Nein
Dringlichkeit gewahrt:

RRB-Nr.: vom
Direktion: Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Waldschutz ist priméar Jungwuchsschutz

Die zahlreichen unverzichtbaren Waldfunktionen (Okosystemleistung, Holzproduktion, Trink-
wassersicherheit, Klimaregulierung, Erhalt der Biodiversitat, Lebensraum fir Tiere und Pflan-
zen, Schutz vor Naturgefahren, Erholungsraum usw.) sind bekannt, und es braucht keine weite-
ren Begrindungen, um dem Wald den bestmdéglichen Schutz angedeihen zu lassen.

Durch den Klimawandel ist der Stellenwert des Waldes fur unsere Gesundheit und unser Wohl-
befinden nochmals deutlich angestiegen (vgl. u. a. das NCCS-Schwerpunktthema «Waldfunktio-
nen und Klimawandel»). Deshalb rechtfertigt es sich, die Anstrengungen zur optimalen Erhal-
tung und zur Verjungung des Waldes zu verstarken.

Die sich verandernden klimatischen Bedingungen erfordern zusétzliche Anstrengungen, insbe-
sondere zur Verjingung unserer Walder. Dies bedingt vor allem auch die Pflanzung von neuen,
klimaresistenteren Baumarten. Die teilweise nicht (mehr) standortgerechten und wenig klimare-
sistenten Waldbaume (insbesondere die Weisstannen) missen im Sinne der Adaptation an den
Klimawandel sukzessive durch geeignetere Sorten ersetzt werden.

Diese neu anzupflanzenden, klimaresistenteren Sorten, wie auch der selbst nachwachsende
Jungwuchs sollten méglichst gut vor dem Verbiss durch das Wild geschiitzt werden. Ein solcher
Schutz ist teuer und darf nicht allein den Waldbesitzern zugemutet werden. Angesichts des sehr
grossen Nutzens des Waldes fir die Allgemeinheit ist es nétig und dringlich, fur die Pflanzung
und den Schutz klimaresistenterer Waldbaume wie auch zum Schutz des selbst nachwachsen-
den Jungwuchses finanzielle Anreize zu schaffen.
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Der Regierungsrat wird deshalb um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1.

Teilt der Regierungsrat die Einschatzung, dass die vielféltigen und unverzichtbaren Wald-
funktionen bestmoglich geschiitzt werden missen und dass dies primar durch den optima-
len Schutz des Jungwuchses geschieht?

Ist der Regierungsrat auch der Ansicht, dass der selbst aufwachsende Jungwuchs im Wald
fir die nachhaltige Verjingung sorgt und dass es zusétzlich neu anzupflanzende klimare-
sistentere Baumarten braucht, wobei beides vor dem zunehmenden Verbiss durch das Wild
zu schitzen ist?

Ist der Regierungsrat bereit, zum Schutz des Jungwuchses - selbstnachwachsend und bei
anzupflanzenden, klimaresistenteren Baumarten — mit geeigneten Massnahmen darauf hin-
zuwirken, dass der Wildverbiss reduziert werden kann (priméar durch die Reduktion der
Schalenwildbestande auf ein waldvertréagliches Mass und/oder wo dies nicht die ge-
winschte Wirkung erzielt, durch geeignete Schutzmassnahmen)?

Verteiler

Grosser Rat

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 20.12.2023 | Version: 3 | Dok.-Nr.: 278316 | Geschaftsnummer: 2023.RRGR.348

22



	Waldschutz ist primär Jungwuchsschutz

